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RS OGH 1992/7/9 7Ob11/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1992

Norm

AFIB 1986 Art1

VersVG §61

Rechtssatz

Der Versicherungsfall kann auch durch Unterlassen herbeigeführt werden. Voraussetzung dafür ist die Tatherrschaft

des Versicherungsnehmers. Er muß die Umstände kennen, die den bevorstehenden Versicherungsfall erkennen

lassen, seinen Eintritt wahrscheinlich machen und trotzdem Gegenmaßnahmen unterlassen, die möglich, geeignet und

ihm zumutbar waren (hier: Unterlassenes Auslösen einer Diebstahlssicherung (Diebstahlswegfahrsicherung) an einem

Personenkraftwagen).
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Schlagworte

SW: Auto
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